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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1972

Norm

ABGB §1152 C5

ArbGerG §1 Gc

ArbGerG §2 A3

ArbGerG §4

Rechtssatz

Da die von jedem Lebensgefährten während des Bestehens der Gemeinschaft erbrachten Leistungen, wie in der Ehe,

grundsätzlich unentgeltlich sind, kann nur unter der Voraussetzung, daß eine Entlohnung der Lebensgefährtin für die

Mitarbeit in der Hauswirtschaft oder im Betrieb des Lebensgefährten ausdrücklich oder stillschweigend zugesichert

war, ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis (§ 2 Abs 1 ArbGerG), das die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes für

privatrechtliche Streitigkeiten herbeiführt, angenommen werden.
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